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Verbotene Bücher.
Aus den cLensuraktender Leipziger Bücherkommission.

Mitgeteilt von G. Wust mann.

cwöhnlich sagt man, daß die Hauptursache, weshalb der deutsche
Buchhandel im Laufe des siebzehnten Jahrhunderts vvn der Frank¬
furter Messe sich mehr und mehr hinweggewandtund seinen Schwer¬
punkt nach der Leipziger Messe verlegt habe, in den Belästigungen
und Verfolgungen zu suchen sei, denen der Buchhandel des pro¬

testantischenNordens von feiten der katholischen KaiserlichenBücherkommissivn
in Frankfurt ausgesetzt gewesen sei. Diese Ansicht trifft auch gewiß das Rich¬
tige. Dennoch hat es Zeiten gegeben, namentlich Zeiten theologischerKämpfe,
wo auch in Leipzig der Buchhandel nicht auf Rosen gebettet war. Man braucht
nicht zurückzugehen bis zur Neformationszeit, wo Herzog Georg von Sachsen,
der erbitterte Gegner Luthers, jahrzehntelang, von der Leipziger Disputation
an bis zu seiuem Tode (1339), die Verbreitung rcformntorischcr Schriften
hartnäckig bekämpfte und wo der in der Geschichte des deutschen Buchhandels
einzig dastehende Fall sich ereignete, daß ein umherziehender Buchhändler von
Nürnberg, Haus Herrgott, der im Herzogtum Sachsen beim Vertrieb einer so¬
zialistischen Flugschrift betroffen worden war, in Leipzig mit dem Schwerte hin¬
gerichtet wurde (Mai 1627); auch uicht bis iu die Zeit der enlviuistischcn Fehden,
wo der wackere, ealvinistisch gesinnte Leipziger Buchhändler Ernst Vögelin, um
den Nachstellungen des orthodox-lutherischen Kurfürsten Augnst zu entgehen,
seine Druckerei, seine Buchhandlung und seine Familie im Stiche ließ und sich
nach Heidelberg flüchtete, worauf der Kurfürst seine Druckerei mit Beschlag be¬
legte und den ihm ergebenen Leipziger Bürgermeister Hieronymns Rauscher als
Verwalter hineinsetzte. Auch iu ciuer Zeit, wo der Übergang des buchhündle-
rische» Hauptgeschäfts vvn Frankfurt nach Leipzig bereits eine vollendete That¬
sache war, während der pietistischen Bewegung und der „Thomasischen Händel"
am Ende des siebzehnten und Ansang des achtzehnten Jahrhunderts, und später
wieder im Zeitalter der Aufklärung entfaltete die Leipziger Censurbehörde, wett¬
eifernd mit dem Obcrkonsistorium in Dresden, eine außerordentlicheGeschäftig¬
keit, Wachsamkeit und Strenge.

Wie in andern Universitätsstädten, lag auch in Leipzig schon seit dem Ende
des fünfzehnten Jahrhunderts das Censurrecht in den Händen der Universität.
Nach einem Erlaß des Kurfürsten August vom Jahre 1560 sollten die Dekane
der einzelnen Fakultäten an allen in Leipzig zu druckenden Büchern, mit Aus¬
nahme poetischer Werke, Censur üben. Ein Reskript des Kurfürsten Johann
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Georg II. von 1661 ordnete an, daß die theologische, juristische und medizi¬
nische Literatur von den Dekanen der betreffenden Fakultäten censirt werden
sollte; in der philosophischen Fakultät sollte jeder ordentliche Professor das
Ceusurrecht über die in feine WissenschafteinschlagendenSchriften haben, außer¬
dem der Dekan über die Werke gemischten Inhalts. Für die Untersuchung und Be¬
strafung von Vergehen gegen die Ceusurgesetze gab es aber bis gegen das Ende des
siebzehnten Jahrhunderts kein festes Verfahren. Die Buchdrucker und Buch¬
händler galten zwar für „Universitätsverwaudte" und drängten sich als solche,
wo es ihren Vorteil galt, nur gar zu gern in den Schatten der akademischen Ge¬
richtsbarkeit. Dennoch konnte die Regierung in Strafsachen die Mitwirkung des
Rates nicht entbehren, nnd so übertrug sie die Untersuchung und Ahndung von
Censnrvergehen bald dem Rate allein, bald dem Rate und der Universität zu¬
gleich, bald einem oder mehreren Professoren nnd dem Rate zugleich. Erst 1687
wurde mit der Einsetzung der „Klirfürstlichen Bücherkvinmissiou" eine feste Be¬
hörde geschaffen, vor deren Forum von nun an alle Übertretungen der Censur¬
gesetze und — wie gleich noch hinzugefügt sein mag — alle Privileg- nnd Nach-
druckstreitigkeitengewiesen wurden.

Diese Bücherkvmmissivu bestand aus zwei Gliedern: ans einem Professor
der Universität und aus dem Rate der Stadt. Alle ihre Schriftstücke tragen
die Unterschrift eines Professors, und darunter die Worte: Der Rat zu Leipzig.
In der Praxis bestand die Kommission freilich nur aus zwei Personen, aus
dem betreffenden Professor, dem dieses Amt auf Lebenszeit übertragen war,
und dein jedesmaligen Dcpntirten des Rates, der alljährlich bei der Ratswahl
zu Bartholomäi (im August) neu ernannt wurde. Man richtete dabei sein
Augenmerk in der Regel auf Müuner, die in literarischen Dingen besonders be¬
wandert waren.

Das umfängliche Aktenmaterial dieser Bücherkommission,aus Hunderten von
Aktenbänden bestehend, eine reiche Quelle für die Geschichte des deutscheu Buch¬
handels, namentlich während des achtzehnten Jahrhunderts, bewahrt das Leip¬
ziger Ratsarchiv. Im nachfolgenden teile ich ein paar Lesefrüchte aus den
Ceusurakten mit, die dein Literarhistoriker nicht nnwillkvmmen sein werden. Sie
»mspanneu die Zeit von Thomas und Gottsched bis zu Lessiug und Goethe.
Für später behalte ich mir vor, einige auf unsre Klassiker bezügliche Mitteilungen
aus den Privilegakten zu geben.

Der erste, der die Segnungen des neuen Instituts grüudlich zu schmecken
bekam, war Christian Thomas. Seit Luthers Tagen war niemand so plan¬
mäßig von deu Leipziger Theologen verfolgt und gemaßregelt worden wie dieser
kühne Neuerer uud Aufklärer. Das Schlimme war, daß gleich anfangs zwei
seiner Hauptgegner, die beiden theologischen Professoren Valentin Alberti und
Benediet Carpzvv, nach einander Mitglieder der Bücherkommissionwaren, Alberti
bis 1697. Cnrvzov bis 1699.
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Thomas hat die Geschichte seiner Verfolgung selbst ausführlich erzählt im
dritten Teile seiner „Juristischen Händel" und im zweiten Teile seiner „Ver-
nünfftigen und Christlichen Thvmasischen Gedancken." In den erhaltenen Akten
der Leipziger Bücherkommissioninteressirt vor allem der Anfang dieser Streitig¬
keiten, der sich an die von Thomas herausgegebenen „Schcrtz- und Ernsthafften
Gedancken" — die erste iu DeutschlanderschieneneZeitschrift in deutscher Sprache —
knüpfte.

Am 1l. Januar 1688 sandte I)r. Alberti von Dresden aus, wo er sich
damals aufhielt, ein an ihn und den Leipziger Rat gerichtetes Schreiben, das
ihm in Dresden — natürlich auf seiue Veranstaltuug hin — übergeben worden
war, und das die Anzeige enthielt, daß nnter verschiedenen andern wider das
letzte kurfürstlicheCeusurpatent (1686) verstoßendenSchriften auch eine Schrift
erschienensei mit dem Titel: Schertz- nnd Erusthaffter Vernünfftiger uud Ein¬
fältiger Gedancken über allerhand Lustige und nützliche Bücher und Fragen Erster
Monat oder -Iu.llug.rws. In einem Gespräch vorgestellet von der Gesellschafft
derer Müßigen. Frankfurt!) und Leipzig, Verlegts Moritz Georg Weidmann
Buchhändler, 1688. Die Regierung könne den Vertrieb dieser Schrift unmög¬
lich gestatten, die Kommission möge nach dem Verfasser uud dem Drucker, in-
gleichen wer die Schrift censirt habe, Erkundigungen einziehen. Am 13. Januar
langte der kurfürstlicheBefehl in Leipzig an, und sofort wurde der Verleger
Weidmann vor den Rat zitirt uud aufgefordert, Autor, Drucker und Censor der
Schrift seinen bürgerlichen Pflichten gemäß anzugeben.

Weidmann erklärte, den Autor könne er doim oon8Licmt,ia. nicht nennen;
die Schrift sei zu Halle gedruckt, und gegenwärtig der Monat Februar bereits
unter der Presse. Weil er des Werkes keine Scheu getragen, noch vermeint, daß
es im geringsten etwas zu bedeute» haben sollte, so habe er als Verleger seinen
Namen auf das Titelblatt gesetzt. Auch werde bereits bei Ihrer Kurfürstlichen
Durchlaucht um ein gnädigstes Privilegium angehalten, und er habe gute Hoff¬
nung, es zu erlangen, weil die Schrift nicht nur bei vornehmen Ministris au
Ihrer Kurfürstliche» Durchlaucht zu Sachsen Hofe, sondern auch an auswärtigen
Höfeu sehr angenehm sei. Der Autoren wäreu etliche, die aber ihre Namen
verschwiegen habeu wollten, weil sie andrer Bücher darin censirten. Dieselben
habe er auch bereits ein halb Jahr voraus tvntentiret. Wenn allzuscharf auf
die Censur gedrungen werden sollte, so würden die Buchführer iu Leipzig noch
ihre Nahrung verlieren, weil anderswo leichter zum Drucke zu gelangen sei und
doch hernach alles in Leipzig eingeführt würde. Er sei im Begriff, einen unter-
thänigsten Bericht einzuschicken,worauf hoffentlich eine andre gnädigste Resolution
erfolgen werde.

Hierauf wurde Weidmann entlassen, jedoch für den nächsten Tag nochmals
vor den Rat beschieden. Er erschien, erhielt dieselbe Ausforderung wie Tags
zuvor, blieb aber bei seiuer Erklärung und Weigerung. Nur fügte er hinzu,
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er werde an den Drucker nach Halle schreiben, der in zwei oder drei Tagen
ohne Zweifel sich selbst und auch Wohl die Autoren nennen würde? er für seine
Person könne dieselben nicht namhaft machen, wisse nichts von ihnen außer dem,
was insgemein geredet werde und man etwa mutmaßte. Wofer» er einen ohne
genügsamen Grund benennete, könnte es ihm schwere Verantwortung bringen.
Die Autoren aber würden schon bei Ihrer Kurfürstlichen Dnrchlaucht selbst ein¬
zukommen nicht unterlassen, worauf gewiß andrer gnädigster Befehl zu hoffen
wäre. Was das Verbot anlange, die Schrift zn vertreiben, so sei davon einer¬
seits in dem kürfürstlichcn Befehl ausdrücklich nichts enthalten, daher Wohl auch
ein wohlweiser Rat die Grenzen desselben nicht überschreiten werde. Andrerseits
liege die Schrift in allen Buchläden, werde öffentlich verkauft, und wenn er als
Verleger allein diese Freiheit nicht haben sollte, so würde es ihm schimpflich
sein, zumal da große Nachfrage nach dem Büchlein wäre. Der Rat erklärte ihm
hierauf, es bleibe zur Zeit in jeder Beziehung bei der ihm gemachten Andeutung,
und stattete am folgenden Tage über beide Verhöre nach Dresden Bericht ab.

Am 21. Januar lief, abermals mit einem kurzen Begleitschreiben Dr. Albertis,
der noch in Dresden verweilte, ein neuer Befehl des Konsistoriums ein, worin
der Rat aufgefordert wurde, Weidmaun anzuhalten, die Autoren und den Drucker
„eidlich anzuzeigen." So wurde denn der Verleger am 23. Jcmnar abermals
vorgefordert nnd ihm der kurfürstliche Befehl eröffnet. Weidmann blieb dabei,
daß er mit gutem Gewissen den Autor nicht nennen könne. Insgemein werde
geredet von Herrn Dr. Thomcisio nnd einigen andern, aber wer in Wahrheit
der Autor sei, könne er nicht sagen. Der Freund, von dem er die Exemplare
zum Verkauf bekomme, habe ihn hoch gebeten, ihn nicht zn nennen; soviel wisse
er, daß die Schrift bei Saalfeld in Halle gedruckt werde.

Auf nochmaliges Drängen, denjenigen doch mir zu nennen, von dem er
die Schrift bekommen habe, überreichte er folgendes Schreiben von Thomas'
eigner Hand, welches sich im Original bei den Akten befindet.

NaAmtivi
Hoch- Wohl- und Edle, Beste, Hoch- und Wohlgelahrte

auch Hochweise
Großgönstige Hochgeehrte Herren,

Ich vernehme, daß Dieselben viZoro erhaltener eumnussion anß dem Hochlöb-
lichen Ober Lonsi-ztorio zn Dreßden bey Noritn 6001^0 Weidmannen wieder den
^-utoiLiu der ohnlängst herausgekommenen Schcrtz nnd Ernsthafften Gedancken über
ästige und nützliche Bücher und Fragen wgvii'ii'ot. Nun hat es damit kürtzlich
diese bewandtnüß. Alß ich ohnlängst von etlichen vornehmen Leuten, mit denen
>ch die ehre habe zn eoiren«panäii-en, ersucht worden ein loui'rml cks LcÄvans in
Rutscher Sprache oum iuäioiis clo imÄitoi'idus ssi^ zu schreiben, ich aber wegen meiner
evUvgWi'um und äispnt^tiouum die müßige Zeit, so anff dergleichen sachcn gewendet
Werden mnß nicht gefunden; habe ich etliche auswärtige gute Freunde vermocht,
welche wenig zu verrichten haben, dieses an meine Statt auff sich zn nehmen: auch
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weil ich gemeiuet, das hierbei.) etwas zu erwerben wäre, die Unkosten so zu deren
Verlag gehören, nuff mich genommen, weil wie bekannt, ich, alß von sal^riis pu-
bliois ässtituirt, Iu>u08t.» moclo sv gut lebe» muß als ich kaun. Gleichwie aber in
dergleichen schreibart da maunsuclioi» von denen «.utoribus geben will, mehrentheilß
gebräuchlich daß manu die nahmen derer ^utorum verschweige, ich auch svnsteu
kein bnchführer binn; Also haben die ^.uroros auch bey diesen jvnrnal unter' den
nahmen der Gesellschaft der Müßigen Ihre nahmen verberge», und ich mit Herrn
Noriti! (ZleorAk Weidmaunen solcher gestalt handeln wollen, daß er Seinen uahmeu
aufs das werck solte setzen laßeu, dns ich Ihm alle monnt gedruckt zu überliefferu
versprochen, und von verkauffung iedes stücks 6. habeu sollte, wie in gleichen
vilsu Herr I^ivicuitiatNoiieliL die ^.otN. ^inäitoruni bey Herrn Gleditschen nnd andern
Buchhändlern zu verhandeln gewöhnet. Wann dann hochgeehrte Herren, bey dieser
bewnndnttß Herr Noiit« Kvoizs Weidemanu von dem autors weiter keine Nachricht
alß bisher gemeldet geben kann, ich auch nicht gerne sähe, daß er meinetwegen in
uugelegcuheit kommen solte; Alß habe ich bey dieser vommission intmvenionäo ein¬
kommen, nnd Meine Hochgeehrte Herren ersuchen wollen, diese meine Schriftliche
erklährung denen 0»mmi»8ion -u-tis beyzulegen, nnd crmelden Herr Weidmcmncn
hochgeneigt zu climittiren oder doch znm wenigsten zuvor an das Hochlöbl. Ober
cionsistoriuin einen bericht zu erstatten. Ich binn hierbey erbötig, daferne Seine
Chnrfürstliche Dnrchlauchtigkeit mich dieses wercks halber ferncrweit gnädigst hören
wollen, wieder diejenigen, sv daßelbige ungleich angegeben haben, alle Zeit Unter¬
tänigste antwort einzusenden, lebe aber dabey des Unterthcinigsten Gehohrsmusten
Vertrauens, es werde Seine Churfürstliche Durchlauchtigkeit wieder meine wieder-
wertigen, die unter dieser gclcgenhcit wie. bißhero gar mercklich geschehen, mich
nachdrücklichzu krcincken suchen, alß dero Gehohrsamsten Unterthanen in derv hohen
Schutz nehmen, nnd verharre in übrigen

Meiner Großgönstigen Hochgeehrten Herren
Dienstfertiger

Leiptzigk d. 23. -iMuar Christian Thomas
1638

Als der Rat trotzdem Anstalten traf, Weidmann einen Eid vorzulegen,
erklärte dieser, daß er den Eid, so wie er abgefaßt sei, zwar ablegen könnte,
da er aber sein Lebtage in dergleichen Begebenheit noch keinen Eid geleistet,
so bitte er, ihn hiermit nicht zu übereilen, sondern bis morgenden Tages Be¬
denkzeit zu verstatten.

Am folgenden Tage überreichte Weidmann seinerseits ein Schreiben, worin
er auseinandersetzte, wie durch Thomas' Erklärung die Sachlage eine völlig ver¬
änderte geworden sei, und bat nochmals dringend, ihn mit dem Eide zu ver¬
schonen, worauf der Rat abermals an das Obcrkonsistorium nach Dresden Be¬
richt erstattete. Leider brechen damit die Akten über diese Untersuchung ab.

Ein Aktenstück aus den Jahren 1724 nnd 1725 gewährt uns einen Ein¬
blick in das Treiben der unter dem Weiseschen Einflüsse stehenden Leipziger
Nnivcrsitätspoeten aus den zwanziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts, an
deren Spitze der junge Christian Friedrich Henriei stand (als Dichter unter
dem Namen Pieander bekannt, nachmals der Verfasser mancher Bachschcn Kantaten-
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texte und der Bachschen Matthäuspassion), und denen der junge Gottsched, so¬
bald er in Leipzig festen Fuß gefaßt hatte, nachdrücklich entgegentrat. Anfang
März 1724 überreichte Henrici der Büchcrkommission folgendes Schreiben:

Aug'müeo, Hvch Ehrwürdiger, Hvch Edle, Beste, und
Hochgelahrte, auch Hochweiße

Hochgeehrteste Herreu!
Ew: NuKnitivenü Hoch Edl. und Hochweiß. Herr, geruhen ans der Beylage

zuersehen, was maßen Johann Gottlieb Bauch eiu Buchdrucker im großen Fürsten
Kollegia alhier sich uicht gescheuet, eine Schmäh- und Ehrenrührige - Schrifft zu¬
drücken, insonderheit aber bin ich oor allen andern in diesen LoriM mit unver¬
antwortlichen Injurien so mir auch rechtlich zu viuclioiren vorbehalten will, traetiret
worden, als da der Verfaßcr

1. ) v. 6 lio. . . . mein Aomcm Kotum Z?1eÄnä<zrj : Von der Elster : j
lacherl. durchziehet, und liu. 20 mich einen wilden Hncksch genenuet

2. ) p. 7. liu. 3 einen Lügner betittult
Z.) x. 10. bey Gelegenheit meiner aufgefangenen Briefe mich einen

Lvion gescholten,
4.) p. 11. liu. 5 mich an einen mal Iwuetton Orth verlveiset,

Weil nun dergleichen Unternehmen zn meiner grösten Prostitution vorgenommen,
nnd ich damit vor der Welt vffentl. dl-lnoret tverden soll; Alß ersuche Ew: Nctgni-
lieizn^ Hoch Edl. und Hochweiß. Herr, hiermit gehorsamst, meine Ehre nnd livuomiuse,
davon ohne dem mein gantzes Glück ckopeuäiret hochgeneigt zu retten, so thane
Schmäh-Schrifft gäutzl. zu unterdrückeu, und solche weiter zu verlaufen, verkaufen
zu laßcu, zu vcrschencken, oder sonst zn clistiiidireu, noch weiter aufzulegen, be-
meldteu Bauche zu untersagen; Svthane Hochgeneigte Willfahrung werde mit ge¬
horsamsten Dauck erkennen, und allstond (?) verharren

Ew. NuHuitiLön/., Hoch Ehr>vürd., Hvch
Leipzig Edl. und Hochweiß. Herr,

am 6. Ng,rti/j gehorsamster Diener
1724. Christian Friedrich Usurici.

Das Pasquill, welches Henricis Zorn erregt hatte, führt den Titel: Kurtze
Nachricht Von dem ?1isLvinschen ?urrm,88c> Des daselbst «olönn-angestellten
Dichter-CarueNals, entwvrffeu, Von Vsrmräsrn. Leipzig, druckts Johann Gott-
lieb Bauch.*) Wie Heuriei sich als der Dichter „von der Elster" zu bezeichnen
liebte, so war hier der ganze Kreis, dem er angehörte, als der „Parnaß an
der Pleiße" verspottet. Der Verfasser des Pasquills rät, sich uicht um seinen
wahren Namen zu bemühen.

Heninni, daß dieser dir durch dieses Blctt entdecket,
Wie unser Helicon so voller Dichter stecket,
Die knum zehn Lvvul^ oor diesen auffgrbmcht.
So, daß sich l'Koobus selbst den stnrckcn Kummer mncht,
Woher er weiter hin die Lorbern nehmen svltc,
Wenn jeder Dichter nur ein Bltttgen haben wolte.

*) Ein Exemplar aus der Leipziger Stadtbibliothek.
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Dann werden die einzelnen Figuren des Karnevals geschildert, hinter deren
Masken die wirklichen Gestalten zn erkennen heute freilich nicht mehr möglich
ist. Der eine wird als Robinson, ein andrer als Peter Squentz, ein dritter
als Tabaksbruder, ein vierter als Pvstkurier, ein fünfter als lahmer Bote vor¬
geführt. Der Pvstkurier ist noch nachzuweisen;es war ein 8wä. M'. Johann
Gottfried Neubert, von dem ein unflätiges Machwerk, „Poetischer Post-Renter,"
gerade in denselben Tage» vom Konsistorium bei der Bücherkommission dcnunzirt
worden war. Nun wurden beide Schriften gleichzeitigkonfiszirt und verboten.

Henriei scheint die Sache lange gewurmt zu haben. Im September des
folgenden Jahres stand er selber vor der hohen Bücherkommissivn,um sich seiner¬
seits zu verantworte» wegen eines Angriffs auf den Verfasser des „Plisfenischcn
Parnaß." Am 29. Angust 1725 wurde der Buchhändler Boetius, der namentlich
mit Flugschriften trödelte, vorgefvrdcrt, um Rechenschaft zu gebe» über einen von
ihm vertriebenen Druck: Hxtr^et, Das Vte Stück von allerhand RouvsUvn, Die
Wahrheit. Schcrtz und Ernst der Welt vor Angcn stellen. Es ist ein halber
Bogen meist lasziven Inhalts, und nm Schlüsse steht eine gereimte Annonee,
ans den „Plisscnischen Parnaß" bezüglich, in der Vcrcmder ein grober Flegel
genannt wird. Boetius nannte sofort den Verfasser. Der Autor sei Henriei,
ein Studiosus, wohne in dem HvmmelischenHanse auf der Reichstraße, der
Drucker sei Bittorf vorm grimmischenThore, ob die Schrift eensirt worden fei,
wisse er nicht. Er für seine Person habe nichts Anstößiges darin gefunden.
Hierauf wurde der Drucker belangt, der erst vor wenigen Wochen mit Weib
und Kind nach Leipzig gezogen und noch gnr nicht in die Innung aufgenommen
war. Er gestand, das Blatt gedruckt, sich aber nichts Schlimmes dabei gedacht
zu haben, weil es schon das fünfte Stück gewesen sei. Endlich mußte Henriei
selbst erscheine», und als man ihm anßer allerhand andern „bedencklichen ex-
xwssionvL" namentlich den „groben Flegel" vorhielt, erklärte er, wenn er gegen
seinen Angreifer nicht gelinde verfahren sei, so wäre es deshalb geschehen, daß
jener sich nur melden möchte. Für die Censur der Schrift habe er nicht ge¬
sorgt, da dies dem Drucker zukomme.

Wer hinter dem Verander steckte, ist nie ans Tageslicht gekommen. Die
Möglichkeit, an Gottsched dabei zu deuten, wäre au sich nicht ausgeschlossen.
Gottsched war Ende des Jahres 1723 aus Furcht vor dcu preußischen Werbern
von der Köuigsberger Universität geflüchtet und hatte sich nach Leipzig gewandt.
Seit dem 1. März 1724 gehörte er hier bereits zu den Mitgliedern der uutcr
Mcnckes Schutz stehenden „Deutschübenden poetischen Gesellschaft" nnd ließ auch
schon im Frühjahr 1724 unter dem Namen des „DeutschenPersius" ciuc Satire
druckeu, die iu derselben Richtung vorging wie der „Plissenische Parnaß." Doch
wird man sich damit begnügen müssen, anzunehmen, daß Verander unter den
Mitgliedern der Meuckeschen Gesellschaft zn suchen sei. Kurze Zeit darauf aber
sehen wir in der That Gottsched selbst in Gefahr, mit der Leipziger Bücher-
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kommissionin Konflikt zu geraten, nnd zwar wegen der vvn ihm begründeten
Wochenschrift„Die vernünftigen Tadlerinnen,"

Diese Wochenschrift ist nicht, wie es nach den unbestimmten Angaben unsrer
landläufigen Literaturgeschichten scheinen könnte, eine belletristische Zeitschrift, in
der Gottsched etwa die poetischen Erzeugnisse andrer kritisirt nnd seine eignen
Ansichten über Poesie vorgetragen hätte, sondern es ist eine der zahlreichen
„moralischen" Wochenschriften,die, nach englischem Vorbilde, in den zwanziger
Jahren des achtzehntenJahrhunderts in Deutschland aufkamen. Die erste dieser
Art war — wenn wir absehen von den bereits 1721 in Zürich durch Bvdmer und
Breitinger begonnenen „Disenrsen der Mahler" — der in Hainburg erscheinende,
vvn Brvckes, I. A. Fabrieius u. a, herausgegebene „Patriot" (1724 nnd
1725). Die zweite waren die „Vernünftigen Tadlerinnen," deren erster Jahr¬
gang 1725 in Halle gedruckt wurde, während der zweite 1726 in Leipzig er¬
schien. Zahlreiche ähnliche Blätter, die gleichzeitig an andern Orten Deutsch¬
lands gegründet wurden, brachten es meist nicht über die ersten paar Nummern
hinans. Nur der „Patrivt" uud die „Tadlerinnen" erlebten je zwei Jahr¬
gänge. Die letztern wurden sogar 1738 und 1747 in Bnchform nochmals neu
aufgelegt.

Den Hauptinhalt der „Tadlerinnen" bilden kurze Aufsätze und Briefe, in denen
die zahllosen gesellschaftlichenUntugenden, Geschmacklosigkeiten und Nnrrheiten
jener Zeit verspottet und in charakteristischenTypen vorgeführt werden. Für
die gesellschaftlichen Znftände aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
bilden sie eine wichtige Quelle. Der Titel war dem englischen IMör nachge¬
bildet. Da aber Gottsched und seine Mitarbeiter, wie es im Vorwort znr zweiten
Auflage heißt, die Absicht hatten, „dein deutschen Frauenzimmer ein Blatt in die
Hände zu bringen, welches ihm zu einer angenehmen Zeitkürzung dienen uud
doch von nützlicherm und lehrreicherm Juhalte seyn sollte, als die gewöhn¬
lichen Romane," so bedienten sie sich „des unschuldigen Kunstgriffes, sich selbst
für Franenzimmer auszugeben." Die einzelnen Aufsätze waren mit Calliste, Iris,
Phyllis u. a. unterzeichnet. Dazwischen kamen Briefe mit allerhand andern
Unterschriften zum Abdruck, die den Herausgebern entweder wirklich oder an¬
geblich zugegangen waren, und die sie dann, mit Znsätzen, Nachträgen oder Ent¬
gegnungen begleitet, unter die Aufsätze mischten.

Die Zeitgenossenmoquirten sich i^ewiß vielfach über die Zeitschrift. Man wollte
darauf schwören — wie es in einem im August 1726 erschienenenFlngblattc
„An die Vernnnsftigen Tadlerinnen" heißt, als dessen Verfasser sich vor der Bücher¬
kommission Henrici bekannte, — daß die Tadlerinnen Allvngeperücken trügen;
Man sehe ja die Mannsfüße unter der weiblichen Kappe hervorragen nnd höre
sie so stark wie die gröbsten Fuhrleute tapsen. Mitunter würden gewiß gnte
Lehren von den Tadlerinnen gegeben, aber ihren Zweck würden sie schwerlich
erreichen. „Männer-Stimmen klingen ansehnlich: Aber der Weiber Nichten und
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Tadeln Heisset Keiffen und Klesfen. Die weiblichen Gemüther sind zur Galanterie
bestimmet, und haben das Recht nicht allgemeine Lehrmeister abzugeben. Es ist
zum wenigsten der weiblichen Artigkeit und Bescheidenheitgantz zuwider. Es
scheinet mir eben so poßirlich, als wenn eine Fran Professorin sich auf den
Cathcder setzen, und denen Studenten die Wclt-Weißheit, oder eine andere Wissen¬
schaft vorlesen wolte." Auch das Beiwort „vernünftig," in welches Gott¬
sched eine» ganz andern Sinn legte als seine Gegner, erregte Anstoß. „Sehet
— schreibt Henriei —, wie unsre Tadlcrinnen so vermessen sind, und selbst
klatschen, da sie kaum ihre Comödie angefangen. Schlaget auf die grossen Sitten-
Lehrer unsrer Zeit, wie haben sie ihre Blätter überschriebe»? Fiudet ihr nicht
alles so bescheiden, den Tatler, die Mahler, den Patriot. Alle überlassen das
Beywort einem tuufftigen Urtheil." Endlich sprach man der Zeitschrift anch die
Originalität ab. „Berichtet mich doch — fragt Cvrdnla in dem erwähnten
Flugblatt schnippisch die «Herren Tadleriunen» —, ob es wahr ist, ihr hättet
anS dem Speetateur vieles zu euern Blättern entlehnet."

Nicht lange, so gerieten die „Tadlerinncn" auch mit der Ccnsurbehördein
Konflikt. Sie hatten sich nicht damit begnügt, ihre moralischen Abhandlungen
mit hypothetischen Beispielen zn illustriren, sondern hatten wiederholt ihre
Fignren direkt auS der Leipziger Gesellschaftentlehnt, so deutlich, daß man mit
Fingern ans sie weisen konnte.

Am 4. September 1726 wurde beim Rate der Stadt „angebracht" — von
wem, verschweigt das Protokoll —, daß im 25. Stück der „Tadleriunen" Herr
Ur. Hölzl auf eine ungebührliche Art angegriffen worden sei, weil er den An¬
trag, den der Antor jenes Aufsatzes bei der Jungfrau Wiuckleriu gethan, nicht
sekuudirt habe, und im 28. Stück werde Herr Dr. Örtel uebst seinein Herrn
Vater boshafter Weise durchgezogennnd gewisser Untugenden beschuldigt,deren
ihn jedermann, der nur einige Kenntnis von ihm habe, sicherlich freisprechen
werde. Es wäre schlimm, wenn alles, was in Leipzig vorgehe, dem Urteil des
Autors unterworfen sein und von ihm den Ausschlag, ob es gut oder übel aus¬
geführt worden, erhalten sollte. Der Rat werde ersucht, in dieser Sache ge¬
bührend zu inquiriren und nach Befinden die „Tadlcrinnen" zu konfisziren.

Schlügt man die angegebenen beiden Nummern auf, so findet man im 25.
Stück eiueu Aufsatz, iu dem Calliste „einmahl armen, aber dabey geschickten
und tugendhaften Mannspersonen das Wort redet." Sie erzählt, wie Chloris,
ein wohlgeartetes Kiud von vierzehn Jahren, einen Verehrer gefunden habe,
dem auch sie heimlich zn verstehen gegeben habe, daß sie seine Feindin nicht
sei. „Allein was geschieht? Chloris war eine Wayse, und ich weiß nicht, wie
es kam, daß Herr Scharffsicht, ihr Vormund, diese hervvrsprvsseudcLiebcs-
Pflautze gar zu zeitig gewahr wurde. Augenblicklich bediente er sich aller Mittel,
dieselbe in ihrer Geburth zu ersticken. Warum das? Chloris ist reich; und
Thyrsis ihr Verehrer trägt sein gantzes Capital nur im Kopfe. Ursache genug,
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sein Glück zu hindern!" Als dcis Verdrießlichste bei der Geschichte stellt es
die Erzählerin hin, daß Herr Scharffsicht selbst erst „durch die Heyrath einer
alten und reichen Wittwe Gelegenheit bekommen, seiner Gelehrsamkeit, durch
Annehmung der Academischen Würden, das äußerliche Ausehen zu geben, und sich
dadurch in emer fremden Stadt, wo er weder Freunde noch Gönner gehabt,
bis zu den höchsten Würden zn schwingen." Im 28. Stück wird ein Unzu¬
friedener, ein ewiger Wiinfcher, Herr Nimmersatt, dem Zufriedenen, Herrn Gnt-
hertz, gegenübergestellt. Herr Nimmersatt beneidet namentlich einen jungen Herrn
Trax, den einzigen Sohn eines vornehmen Kaufmanns. „Ist er, fragt der
Neidische, eines solchen Glückes Wohl würdig, als er vor so vielen tausenden
besitzet? Der Müßiggänger weiß von keiner Arbeit. Von Jngend auf ist er
in aller Zärtlichkeit erzogen. Hernach ist er mit vollen Beuteln und offenen
Wcchselbriefen durch alle polite Prvvintzien von Europa gereisct. Jtzo ist er
zurücke gekommen. Sogleich hat er vor Geld alle Titel, die er sich nur ge-
wnnschet, erlangt, uud nunmehro heyrathet er auch eines der artigsten Frauen¬
zimmer, die wir bey uns haben. . . . Womit hat er sich in der Welt hervor¬
gethan? Womit verdienet ers, daß ihm itzo alles Reverentze macht? Was
hat er vor ein Recht in vergüldeteu Kutschen zu fahreu, da andre seines gleichen
zu Fuße gehen?"

Die verräterischenAkten plaudern uus mm uach mehr als anderthalb Jahr¬
hunderten noch aus, daß Chloris uud Thyrsis, Scharffsicht und Trax keine
fingirten Personen waren, sondern im damaligen Leipzig leibhaftig umher¬
liefen. Herr Scharffsicht war der Leipziger Ratsherr und Prokonsul Dr.
Hölzl, die schöne Chloris sein Mündel, Jungfer Johanna Salome Wincklerin,
die Tochter des verstorbenen Kauf- und Handelsherrn Gottfried Wincklcr. Der
reiche Trax ging auf den jungen Dr. Örtel, Ratsherrn und Assessor des Obcr-
hofgerichtsund des Konsistoriums, und der verdrängte Freier der Chloris war,
wie uns zum Überfluß die erwähnte Zuschrift an die „Tadlerinnen" verrät, ein
lunger Prediger, der, sobald er von der Kanzel war, sich zu Hause umkleidete,
um Chloris auf dem Kirchwege noch sein Kompliment zu machen.

Sobald die Beschwerde, jedenfalls durch die Verspotteten selbst, beim Rate
angebracht war, wurde der Verleger der „Tadlerinnen," der Buchhändler Andreas
Braun, vorgefordert uud sagte aus, der Autor der Zeitschrift sei Herr Mgr.
Gottsched; censirt habe sie Herr Jenichen — Professor der Moral und der
Politik, damals Censor für die philosophische Fakultät —, wie durch dessen eigen¬
händige Unterschrift auf dem Manuskript nötigenfalls bewiesen werden könne,
^ie Beleidigten verlangten hierauf, daß die Sache zu fernerem gebührenden Ver¬
ehren an die Universität gebracht und diese ersucht werden möchte, Herrn Mgr.
Gottsched eidlich anzeigen zu lassen, wer ihm zu dieser Bosheit von Manns-
"der Weibespersonen Anlaß gegeben. Darauf wurde der Bücherinspektor in den
^raunschen Buchladen geschickt, um sämmtliche Exemplare der „Tadlerinnen"

Grenzliowl I. 1885
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wegzunehmen und die fernere Kontinuation der Zeitschrift zu verbieten. Braun
lieferte auch die Exemplare des laufeudeu Jahrganges aus, behielt sich aber vor,
bei der Bücherkommission„mit seiner Notdurft darwider einzukommen." Tags
darauf machte er eine schriftlicheEingabe bei der Kommisston, in der er er¬
klärte, daß er die Exemplare „mehr aus röMrä und rssxsvt, als es ihm bei
einem osnÄrten Werckchen würde haben können zugemuthet werden, sxtraäiret
habe"; er sei außer aller Verantwortung, da alle Stücke der Zeitschrift ge¬
bührend censirt worden seien, und wolle der Bücherkommission zur Erwägung
geben, ob, wenn in den angezogenen Stücken sich einige Anzüglichkeiteneingc-
schlichen hätten, deshalb anch andre Stücke, „deren jedes a part, ÄistrMret
wird," mit abzusordern möchten gewesen sein. Schließlich beantragte er, daß
ihm die unbeanstandeten Nummern zurückgegeben und ihm verstattet würde,
dieses moralische Werkchen nach vorausgegangener gehöriger Censur auch in
Zukunft ungehindert zum Druck zu befördern.

Die Bücherkommission berichtete daraufhin an den Rektor der Universität,
überließ diesem das weitere Verfahren gegen Mgr, Gottsched, stellte auch einige
Tage später dem Buchhändler die konfiszirteZeitschrift mit Ausnahme des 25.
und 28. Stückes wieder zn und referirte am 4. Oktober über den bisherigen
Verlauf der Sache an die Regierung. Diese forderte die Universität zur Be¬
richterstattung auf und erhielt von dieser die Erklärung, daß Mgr. Gottsched
sich zwar zu solchen Pieeen bekannt, daneben aber vorgewendet, daß er die
darin befindlichen Briefe nicht gefertigt habe, sondern daß selbige dem Verleger
8ud üotis noinimdus zugeschicktwürden, auch dabei zwei Studenten, Juncker und
Mgr. Frick, namhaft gemacht habe. Die Regierung sandte diese Erklärung
an den Rat und forderte, indem sie alle Schuld dem Verleger zuschob, der hätte
wissen müssen — was schon zu verschiedenen Malen anbefohlen worden sei —,
daß unter erdichteten Namen nichts veröffentlicht werden solle, den Rat auf,
den Buchhändler nochmals umständlich zu vernehmen und ihn dabei zu er¬
mähnen, daß er seine Aussagen so einrichten solle, daß er sie allenfalls eidlich
bestärken könne.

Darauf wurde Braun am 18. November nochmals vorgefordert, bestätigte
zunächst, daß Gottsched die in den „Tadlerinnen" stehenden Briefe nicht selbst
fertige; sie würden vielmehr ihm, dem Verleger, teils auf der Post, ohne Namen
und Ort zugeschickt, teils in seinen Buchladen gegeben. So hätten ihm z. B.
Ernst von Cypressenwald und Frcmcisei solche Briefe geschickt; ferner wären ihm
dergleichen von Dresden, Jena, Halle, Straßburg und Darmstadt unter fingirten
Namen oder ganz ohne Namen zugesandt worden. Wer unter den Pseudonhmen
zu verstehen sei, insbesondre ob Frcmcisei Mgr. Frick uud CypressenwaldJuncker
sei, wisse er nicht. Er korrespvndire mit niemand deswegen, spreche anch niemand
darum an. Auf den Einsendungen stünde gewöhnlich außen: „Au Brauus
Erben," iuwcndig: „An die Tadlerinnen." Auf die Frage, warum er gegen
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das Verbot die Zeitschrift unter fingirteu Nomen habe drucken lassen, berief er
sich darauf, daß er die Sachen habe eensiren lassen, der Herr Censor müsse das
verstehen. Übrigens würden die meisten Journale ohne Namen oder unter fin¬
girteu Namen gedruckt, uud weuu solches verboten werden sollte, dürste der
Buchhandel großen Abbruch erleiden.

Der Rat berichtete diese Aussagen wieder getreulich an das Konsistorium
und erhielt von diesem den Auftrag, dem Verleger sein Vergehen zu ver¬
weisen uud ihm allen Ernstes aufzuerlegen, daß er dergleichen Briefe, wo er
des Autors nicht genugsam versichert sei, uicht weiter annehmen, sondern ent¬
weder remittiren oder der Bücherkommissionzur ferneren Einsendung an das
Konsistorium zustellen, die übrigen Briefe aber und besonders was Mgr. Gott¬
sched selbst schreibe, jedesmal gehörigen Orts zur Censur einreichen solle, wes¬
wegen anch der Universität noch besondrer Befehl zugegangen sei. Damit hatte
dieser Handel glücklich sei» Ende erreicht.

Es ist nicht zu verwundern, daß die Gestalt Gottscheds uns im Laufe der
»ächsteu Jahrzehnte noch öfter in den Akten begegnet. Aber selbst seine „fleißige
Gehilfin" setzte die Federn der hohen Censnrbchörde in Bewegung. In der
Michaelismesse 1736 fahndete die Kommission auf eine „ärgerliche Schrift,"
betitelt: „Die Pietisterei im Fischbeinrocke." Die Buchhändler Richter und König
hatten sie ans Hamburg mitgebracht, wohin sie wieder von Rostock aus geschickt
worden war; Köuig hatte gleich in der ersten Meßwoche 150 Exemplare davon
verkauft. Ob man damals wohl geahnt haben mag, aus welcher Feder diese
«ärgerlicheSchrift" geflossen? „Die Pietisterei im Fischbeinrocke oder die doktor¬
mäßige Frau" war ein Lustspiel, welches die frömmelnden, mit theologischem Gezänk
sich befassenden Frauenkonventikeljener Zeit verspottete, und die Verfasserin lebte
seit anderthalb Jahren in Leipzig; es war die witzige junge Frau Gottschedin,
die mit diesem Stück ihre erste dichterische Leistung gegeben hatte; in Rostock
war es „auf Kosten guter Freunde," wie es auf dem Titelblatte heißt, zum
Druck befördert worden."-)

Auf einen besonders interessanten Fall stoßen wir in einem Aktenstücke aus
dem Februar 1751. Dauzel führt in seinem Buche über Gottsched (S. 241) als
beweis dafür, bis zu welcher Leidenschaftlichkeit sich das feindselige Verhältnis
^visclM Gottsched und den Schweizern schließlich steigerte und wie Gottsched
jede Gelegenheit benutzte, welche ihm Waffen gegen die Schweizer in die Hände
gab, folgenden Brief an Gottsched ans Schaffhansen vom 28. Dezember 1750
'Mt der Pseudonymen Unterschrift Sanonvmotuski au.

Der freudige Zurufs an das Schweitzerlcmd ist endlich in Zürich angelanget
"ud hat die Vermuthete Würkung gehabt. Breitiuger ist seinen Mitbürgern zum

Ein Exemplar mit dem Drnctjahre 1737 aus der Leipziger Stadtbiblivthet. Goedcke
Grundriß, II, S. S4S) giebt 173S an.
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gesvött worden. Vile, die zuvor über seine grobheit gegen gelehrte und verdiente
leuthe erbittert geivesen, sind uuu gäntzlich wieder ihn mitgebracht j?j und sagen, er
seye mit gleicher müntz bezahlt worden. Audere, die ihn für etwas grosses und
für einen Mann gehalten, der seiner Vaterstadt ehre gebracht, sagen itzt, sie hätten
nicht gemeinct daß Breitinger ein solcher Pedant und ?Ik>Kia>riuswäre. Inzwischen
ist er sehr ergrimmt. Der grosse Philosoph hat keinen Trost von seiner Philo¬
sophie. Er schnaubet nach Nach. Morgcnz um 8 uhr wurde der Zurufs ausge¬
packet, bis zu mittag gab der Buchhändler ein Duhcnt hinweg. Um 1 Uhr kam
befehl an ihn von dem esnsuriuut, daß er kein Exemplar mehr vcrkauffcn sollte,
sintemcchl der Hr. Breitinger, der selber esusor ist, diese schrift vor eine Z?k«oui>1
wollte gehalten haben, gleich darnach wurde der Buchhändler vorgeforderet und
ihm bey seinem Eid aufgelegt, diejenigen anzuzeigen, an welche die Exemplare Vor¬
mittags verkaufst wordeu, uud die übrigen auszuhändigen, obwohl derselbe am
gleichen tage noch wol s?j hätte verkaufen können, war er doch gehorsam in allem.
Dessen ungeachtet hat ihu die oensur noch scharff geiingstiget und ängstiget ihn ietzt
noch, deuu er soll die verkauffte alle wieder zu henden briugeu uud übcrgebeu.
Einige leuthe habeu ihm gewillfahrct, andere nicht. Es ist auch alles umsonst,
denn es sind viele Exemplare ohne des Buchhändlers verschuld debitirt worden und
ist fast kein Bürger, der diese Schrift nicht gelesen hettc. was sie in andern
Städten des Schweitzerlandes ausrichten werde, stehet noch zu vernehmen. Breitinger
hat anfänglich gemeint, Herr Schwartz sey der Verfasser. Nun hat er seinen Sinn
geändert, und meynt den Scmonvmotuski errathen zu habeu. Es kan auch seyu,
aber er kan es nicht erweisen, wenn er es crweißen könnte, so würde es ihm an
grausamer Nach nicht manglcn, weil er bey der Inauisiticm alles vermag. Ich
zweifle nicht, er werde alles anwenden, durch seine Freunde in Leipzig, damit er
hinlängliche beweistümcr zu henden bringe, denn der Buchhändler hat sagen müssen,
wer ihm die Exemplare, zugeschickt. Ich bitte demnach Ew. Hochedelg. das noth¬
wendige vorzukehren, damit er auf keinen gründ komme, besonders sehen Sie doch
zu, daß Sie die Handschrift in ihrer eigenen Verwahrung behalten. Ich werde
indessen nächstens etwas übcrschicken,das dem Breitingerschen eroclit gar den Boden
ausstossen wird, denn es wird seine Einsicht in die Theologie, Philosophie uud
Historie gar blos stellen. Ich vertraue indessen zu Ew. Hochedclgcb. großmüthigkcit,
daß Sie vor meine Sicherheit wachen werden und gebe mir die Ehre dieselbigcn
zu versichern, daß ich immerhin seyn werde :c.

Mit diesem Briefe hat Dcmzcl augenscheinlich nichts rechtes anzufangen gewußt.
Man sieht ja ungefähr, um was sichs handelt: um ein Pasquill gegen Brei¬
tinger, das in der Schweiz geschrieben und in Leipzig gedruckt worden war,
und bei dessen Drucklegung es Gottsched nicht verschmäht hatte hilfreiche Hand
zu leisten. Vollständige, oder wenigstens beinahe vollständige Aufklärung über
den Vorgang — nur der maskirte Verfasser bleibt unenthiillt — gewährt mm
unser Aktenstück von 1751. Schlagen wir es ans, so fällt unser Blick sogleich
auf folgenden eigenhändigen Brief Breitingers:

Hochgeachte, Hoch Edel Gebohrne, Hochweise, Hochgelehrte,
Fürtreffliche Herren

Da ich mir einerseits vorstelle, daß Ener Hoch Edel Gebohrncu, des zu
der Zensur der Bücher verordneten Hochwcisen Lollog-ü, Hoch Obrigkeitliche Für-
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sorge und Bemühung vornemlich dahin gerichtet ist, um den Gebrauch der bey
Ihnen stark flvrierndeu cdeln Kunst der Bnchdrückerey und der darmit vcrknüpfften
Freyheit der Buch Handlung, zum Schutz und Beförderung der Weisheit und
Tugend, gegen alle gewinnsüchtige uud GesetzloseAusschweiffungeu der menschlichen
Boßheit in gebührenden Schranken zu halten, und die etwann Gewalt uud Unbill
leidende Mnscn vor allem Schaden zu sichern: Anderseits aber mehr als wahr¬
scheinlich ist, daß ein paar meiner uugeratheueu Mitbürger, um ihre boßhaffte
Verleumdung durch den Druck desto ungehinderter auszubreiten, uuter verdeckten
Nahmen und heimlicher Versendung der Exemplarien nach Leipzig dcro fürsichtige
Wachsamkeit und gerechte Ahndnng auf eine schimvffliche und betrügliche Weise zu
hintergehen sich vermessen dörffen: So darff ich hoffen, daß Euer Hoch Edelge-
bornen meiue Kühnheit nicht in Ungnaden verdenken werden, da ich mich unter¬
stehe Hoch Dieselben, mit der tieffestcn Ehrerbietung und ganz getrost, hiermit um
dero hohen Schutz Schrifftlich anzuflehen, in einer Angelegenheit, die nicht so sast
meine eigene Ehren-Rettung, als vielmehr die gemeine Sicherheit aller derer, die
Sich die Aufnahme nützlicher Wissenschaften ernstlich angelegen seyn lassen, betrifft.
Es ist nemlich durch hinterlistige Veranstaltung obbesagten verkappten Schrift Slellers
nnd seines Verlegers (:die wahrscheinlich beide in der Schweitz zu Hause sind:)
eine Schrift von 2. Bogen, unter dem Titul:

„Sauouomotuskis von Snuonomotuskium freudiger Zurufs nu das Schweitzer-
„lnnd von wegen der glücklichen Erfindungen, welche der 1it>. I. I. Brei-
„tiuger !c!c neulich ruhmwürdigst an den Tag gegeben hat. Freyburg in
„Nüchtlnnd. 1751. in 3»."

nicht nur in dem Grossischeu Mess vatiüog-o auf Michaelis vorigen Jahres öffentlich
angekündiget; sondern anch muthmaßlich erst gegen das Ende besagter Messe, bey
vielen Exemplaricu heimlich iu Leipzig hiuenigeworsfeu, uud iu die Häude dasiger
Buch Händler gespielt worden; wvrvvu uuscr Bnchführer Heidegger für sich allein
5V. Stk. durch seinen LommissNium von Hr. Löw, Buch Händler empfangen zu
haben vorgiebt. Wann nun ebenbemcldte boshafftc Schrifft von einem allhiesigen
Hochlöbl. LoIIoZio der zur Lsnsur der Bücher Hochobrigkeitl. verordneten Herren
durch eiucn ^.etum xudlieum, wie Beylage zeiget, in allen hier gedrückten öffent¬
lichen Zeitungen als eine notorische Schmäh- nnd Läster - Schrifft ist verrüfft und
berurtheilt worden; So stehe in der gänzlichen Zuversicht auf Euer Hoch Edel-
gebohruen Preiswürdigc Liebe zur Gerechtigkeit, daß Hoch Dieselben nicht gestatten
werden, daß dieser in seinem Vaterlande für iukam erklärte Verläumder mit diesem
seinem Schmäh-Libell, wie er sich auf eine unverschämte Weise selbst hat bereden
dörffen, bey uud hinter Ihnen eine Frey Stadt finden werde, von wannen er seine
gedrückten Verlänmdungen ungestört uud gleichsam zum Trotz seiner angcbohruen
Obrigkeit uud der augefvchteucn Unschuld« weiter dnrch ganz Deutschland ausstreuen
könne. Werden Euer Hoch Edclgebohrucu auf diese Auzcige hin zufvlg meiner ganz
ungelegenen Ehrerbietigen Bitte, Sichs gefallen lassen, durch Ihr hohes Ansehen
die boßhafften Absichten uud Austalten meines Vcrläumders iu ihrem Fortgnuge
öu hämmeu und öffentlich zu Schcmden zu machen: So werden Sie dardurch den
Wohlverdienten Ruhm Ihrer Gerechtigkeit nnd die Sicherheit der Unschuldc in ein
Mes Licht setzen, und der Welt eine neue Probe geben, wie sehr Hoch Deuen-
selbcn die Aufnahme der Gelehrsamkeit am Herzen liege, und wieviel hinwiederum
die sonst schüchterne Musen auf dero Schutz sich zu verlassen haben: Mir aber wird
dadurch ein starker Beweggrund au die Hände wachsen, dem Obersten Beherrscher
"er Welt für die Erhaltung und den beharrlichen Wolstand dero verehrungs-
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würdigen Personen desto eiffriger anzuflehen, und nächst meiner gehorsamsten Em¬
pfehlung mich zu unterschreiben als

Ener
Meiner Hochgeachten, HochEdelgclwhrnen

Hochweisen, Hochgelehrten
Herren Herren

Zürich d, 3t, Hornung, 1751.
dcemüthig-gehorsamsten Diener,

Johann Jacob Breitinger,
?rok. lluss. «rasv. und des Stiffts

zum Grossen Münster,

Diesem Briefe beigefügt war ein Exemplar des „Freudigen Zuruffs"*) und ein
Ausschnitt aus den bei Heidegger u, Co. erschienene» Züricher Nachrichten, wvrauf
das durch die Züricher Büchcrcensur am 14. Januar 1751 ausgesprochene Ver¬
bot der Schrift abgedruckt war. Das Pasquill selbst ist eine bittre, aber, wie
es scheint, nicht unverdiente Verspottung Breitingers als Philosophen und als
neutcstamentlichenTextkritikers und kehrt sich namentlich gegen zwei Schriften
von ihm, eine Abhandlung, in der Breitinger „die Stärke des Grundes, den
man von der Übereinstimmungder Menge herzuleiten pflegt, vernichtet" zu haben
meinte, und eine andre, in der er „die Gründe, mit denen gewöhnlich die Echt¬
heit des Schlusses im Vaterunser verteidigt wird, bescheidenerwog." Von der
ersten Abhandlung wird nachzuweisen gesucht, daß sie zum guten Teil aus Bayle
abgeschrieben sei.

Breitingers Brief langte am 15, Februar in Leipzig au. Acht Tage später,
am 23, Februar, citirte die Bücherkommission den Chef der Großischen Buch¬
handlung, welcher einräumte, den Titel der fraglichen Schrift wohl zu kennen,
ihn auch auf Antrag des Leipziger Buchhändlers Löwe in den Meßkatalog
aufgenommen zn haben. Den Katalog habe der Dekan der philosophischen
Fakultät, Herr Professor Gottsched, censirt und nichts dagegen zu erinnern ge¬
habt. Noch an demselben Tage wurde der Buchhändler Löwe vernommen und
sagte aus: Er hätte die Schrift von einem ihm unbekanntenStudenten erhalten,
an den sie geschickt worden sei, und weil er sie hier drucken zu lassen willens
gewesen, so habe er sie von Herrn Professor Gottsched gehörig censiren lassen.
Da er sie aber vvr der Michaelismcssenicht mehr habe gedruckt bekommen
können, so habe er sie in Halle drucken lassen, nachdem sie dort nochmals cen¬
sirt worden sei. Wer der Antor sei, wisse er nicht. Ebensowenig könne er den

*) Auf der Leipziger Swdtbibliothck,
**) 1) Dissortirtinnö In^iea virn ."u-Aiimsnti, <M<xi g. vonssrisu irmltitullinis dnvi solot,

sxxloiUt sto. — 2) vlssorwiiio Lxistvlio», ymw»rKumvnt», qmbiw ol»ns»l»o orntwms Dominicas
«vA-^rt« vulxo xropu^uirri 8vlot, irwclssto oxponäuntur.
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Censor und den Drucker in Halle angeben, weil er den Druck durch einen guten
Freund habe besorgen lassen. Er gestand, daß er an Heidegger in Zürich
50 Exemplare geschickt, leugnete aber, daß er noch Exemplare vorrätig habe;
er habe sie fast alle schon in der Michaelismesseverkauft. Die Kommissionbe¬
deutete ihm hierauf, sich nach dem Censor und Drucker in Halle zu erkundigen
und kein Exemplar der Schrift weiter zu verkaufen.

Inzwischen hatte Brcitinger dem Leipziger Advokaten Spies Vollmacht erteilt,
seine Sache zn führen. Spies richtete unterm 9. März ein Schreiben an die
Bücherkommission,worin er darlegte, daß Löwe als Verleger schlechterdings gntc
Wissenschaft um die Schrift haben müsse, und beantragte nochmalige eidliche
Vernehmung Löwes, indem er ausdrücklich die Fragen bezeichnete, die ihm dabei
vorgelegt werden sollten. So wurde Löwe am 26. März nochmals vorgefordert,
und jetzt, wo er ermahnt wurde, feine Aussage so einzurichten, daß erste nötigeufalls
eidlich bestärke» könnte, lauteten seine Angaben wesentlich cmders. Er gestand,
daß ihm das Manuskript der Schrift von — Herrn Professor Gottsched zugeschickt
worden sei. Ob derselbe sie auch verfertigt habe, könne er nicht sagen, vermutlich
würde der Herr Professor selber hiervon die beste Nachricht geben können. Die
Schrift sei von Rumpf iu Leipzig gedruckt worden, nachdem sie von Gottsched
gehörig eensirt worden sei. Im ganzen seien 800 Exemplare gedruckt worden.
Die 50 Exemplare für Heidegger habe dessen Leipziger Kommissionär ihm ab¬
genommen; dieser sei zu ihm gekommenund habe ihu nach Neuigkeitengefragt,
worauf er ihm die Schrift gezeigt habe. Er wolle auch nicht leugnen, daß er
noch Exemplare derselben zu Hause habe, viel würden es aber nicht mehr sein.
Daraus wurde der Bücherinspektor sofort mit Löwe in dessen Laden geschickt und
überbrachte beim Zurückkommen ein Packet mit 104 Exemplaren. Die Beant¬
wortung einiger weiteren Fragen, die Breitingers Sachwalter noch an den Ver¬
leger gerichtet haben wollte, führte zu keinen weiteren Ergebnissen.

Das Ende war, daß — die Untersuchung eingestellt wnrde. Was hätte
man auch thun sollen? Gottsched selbst, der Censor, hatte die Schrift zum Druck
befördert — ihm konnte die Kommission nicht an den Kragen, und so blieb dem
Advokaten Breitingers nichts weiter übrig, als sich vom Leipziger Rat ein Zeugnis
ausstellen zn lassen, daß er dem Auftrage seines Klienten gehörig nachgekommen
sei. Der ganze Handel giebt wiederum eine Probe von der Verlogenheit, die
bei den Eensurnntcrsuchungen an der Tagesordnung war. Die Wahrheit wnrde
m der Regel nicht eher gesagt, als bis man mit der Eidesabnahme drohte, oft
selbst dann noch nicht, wie im vorliegenden Falle die Aussage über Heidegger
beweist.

Wenige Jahre später, 1757, als Gottscheds Stern schon halb verblichen
war, sehen wir den ehedem allgewaltigen Diktator selbst einmal bei der Censur¬
behörde um Schutz betteln. Aus dem August 1757 findet sich folgender Brief
von ihm bei den Akten:
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Hochedelgebohrne Hochachtbare und
Hochgclahrte Herrn vommissarii,

Hochgeueigte Gönner,

Enrer Hochedelgebohruen sehe ich mich gcnöthiget eine neuherausgekommene
Schrift anzuzeigen, die meinem guten Namen so ehrenrührig, und überhaupt unsrer
Universität so nachtheilig ist, daß sie den Namen einer boshaften Pasquills un¬
streitig verdienet. Wann es nuu deu weisesten Landesgesetzen gar nicht gemäß ist,
dergleichen '^ibvllo8 5g.mosos, wie wohl mehrmals geschehen in den Bnchläden roulliieu
zu lassen; als ersnche Eure Hochedelgebohruen, denen die Aufsicht über das Bücher-
Wesen von Sr. Kön, Majestät allergnädigst anvertrauet worden, ergebenst, auch das
so betitelte:

Schreiben au Herrn oder Anmerkungen eines Frenndes aus Leipzig,
über Hrn. Gottscheds Brief vom 1V. Sept. 1756. an Hr. Grimmen in Paris.
1757. in 8. 2. Bogen stark.
allenthalben eoubseirsu und wegnehmen zu lassen, auch auf den Drucker und Ur¬
heber, nach Vorschrift der Gesetze fleißigst zu iny.uii'iren, damit beyde zu verdienter
Strafe gezogen werden können.

Für solche Gewogenheit und bezeigte Sorgfalt, den ehrlichen Namen, von
einem treuen Unterthan Seiner Köuigl. Majestät und Churf. Durchl. zu schützen,
der nun über die 30 Jahre dieser Hohen Schule eifrig und redlich gedienet, werde
ich jederzeit mit aller schuldigen Erkenntlichkeit und Ergebenheit beharren

Der Bücherinspektor begab sich auf diese Anzeige hin zu allen Buchhändlern Leipzigs,
erhielt aber bei den meisten den Bescheid, daß ihnen die angeführte Schrift zur
Zeit noch gänzlich unbekannt sei, und alle versicherten, daß sie nicht ein einziges
Exemplar derselben gehabt hätten, übrigens auch glaubten, daß die Schrift gar
nicht in Leipzig gedruckt sei.

Ich übergehe das nächste Jahrzehnt, um znm Schlüsse noch ein paar merk¬
würdige kurze Dokumente aus den siebziger Jahren mitzuteilen: das Verbot
von Goethes Werther und einen Angriff auf Lessings Nathan.

Daß der Werther in Leipzig verboten wurde, ist nicht unbekannt; über
die nähern Umstände des Verbotes aber war man bisher auf eine etwas frag¬
würdige Quelle angewiesen: auf das Spottgedicht Mcrcks „Pätus und Arria
eine Künstlerromanze." Dort heißt es zu Anfange:

In einer Stadt, wo alles frei Da kam auch einst ein junger Mann

Eurer Hochedelgebohruen
Meiner insonders Hochzuehreudeu Herrn

Leipzig
d. 17. Aug.

1757.

gehorsamer
und

verbundener
Diener

Joh. Chr. Gottsched
x. 0.

Wird aus- und eingeführet,
Und wo, weun's den Transit bezahlt,
Auch wohl Genie passiret,

Aus die berühmte Messen,
Der hatt' an Kunst und an Gefühl
Den Gecken sich gefressen,
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Und hat der Jngend goldne Zeit
Mit Schnitzeln sich verdorben,
Schnitt Arria und Pätus aus,
Just wie die Narr'n gestorben.

Als wär' es nicht schon schlimm genug,
Daß man so was muß lesen,
Wie in dem blinden Heideuthum
Der Mensch verderbt gewesen,

Ist's nöthig, daß der Jugend wird
Solch Beispiel eingepräget,.
Von Lentcn, die durch SatanS List
Selbst Hand nn sich geleget!

Hätt' er davor beim Hofrnth Böhm
^ns ?udlioum gehöret,
Und was vom Mist und vom Damast
Herr Schröter gründlich lehret,^)

So könnte man ihn irgendwo
In ein Collcgium setzen,
Und er braucht' nicht durch seine Knnst
Die Sitten zu verletzen.

Und nuu stellt er vor Wcygands Thür
Das Bild gnr aus zur Schaue,
Und alles läuft hin, jung nnd alt,
Die Männer uud die Frauen.

Die Romanze schildert dann in lächerlicher Weise die Wirkungen des Werther,
erstens auf die schwache Jugend, die sich sofort an Werthcrs Stelle setze und
den „Unterschied der Fälle" nicht gehörig überlege, dann auf die Alten in Amt
nnd Würden, ans „manchen steif honetten Mann," der sich und seinem Weibe
Glück wünsche, daß er in seinein Leben kein ähnliches Ärgernis gegeben, spottet
über Nicvlais „Freuden des jungen Wcrthers" und erzählt zum Schlüsse:

In Leipzig ging's dcrweile bunt.
Mit Recht war zu besorgen,
Die Leute, die erstächen sich
Ani lieben hellen Morgen.

Es fürchteten am Ende gar
Die feisten Snprindentcn,
Die Weiber präscntirtcn ihn'n
Den Dolch in ihren Händen,

Drum setzten sie sich nn den Tisch
In ihren großen Krägen,
Und fingen an mit Gott und Muth
Die Sach' zu überlegen.

Uud wurden eins, daß man sogleich
Den Männern und den Franen
Bei hundert Thaler Stras' verbot
Das Bildchen anzuschauen.

Und riefen: Herr, es thnt uicht weh!") Der Fremdling, der sich unterstünd'
Da hätten sie sich schämen Dergleichen einzuführen,
lind gar vielleicht in eigne Hand Soll' künftig auf der Stelle gleich
Den Degen müssen uehmen. Den Kopf dafür verlieren.

Auf Gruud dieser Verse erzählt Appell in seinem bekanntenBuche „Werther
und seine Zeit," daß in der steif-honettenHandels- und Gelehrtenstadt, wo der
Roman bei Christian Friedrich Weygand ans Licht getreten, die entsetzten Väter
der Stadt zn dem Entschlüsse gekommen seien, ein Übriges zu thun; und so
hätte denn der wvhlweise Rat das Blich bei hundert Neichsthalern Strafe ver¬
boten.

Wie die Sache sich in Wahrheit zugetragen, zeigeil drei knrze Dokumente
in einem umfänglichen Aktenbande, welcher sich auf eine lange Reihe beanstandeter
kleiner Schriften aus den Jahren 1741 bis 1779 bezieht und die Aufschrift

*) Hofrat Böhme ist aus „Dichtung und Wahrheit" bekannt. In dem Namen Schröter
l'M ein Hörfehler Mercks vor. Der erste Docent, welcher den 1765 errichteten Lehrstuhl

Volkswirtschaft iu Leipzig innehatte nnd über alle „Oeconomie- Mannfactur- und
^mnmerzsachen" las, hieß Schreber,

**) Arria reichte Pactus deu Dolch mit den Worten: ?aow, non «Inlnt!
Hrenzboten I. 1882, M
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trügt: ^.otg. Wieder den Druck und I)i,?n1g's,1ion allerhand nichtswürdiger und
ärgerlicher LoiZ,rt>o«zvöu1741. Folgendes ist ihr Wortlaut.

1.

?ro Nemorig.

an die Churf, Bücher Kommission

Es wird hier ein Buch verkauft, welches den Titel führt, Leiden des jungen
Werthers:c. Diese Schrift ist eine Apologie und Empfehlung des Selbst Mordes;
und es ist auch um des Willen gefährlich, weil es in wiziger uud einnehmender
Schreib Art abgefaßt ist. Einige gelehrte und sonst gesezte Mäuner haben gesagt,
daß sie sich nicht getrauet hätten das Buch dnrchznlesen, sondern es etliche mal weg¬
gelegt hätten. Da die Schrift also üble Improssionss machen kann, welche, zumal
bey schwachen Leuten, Weibs Personen, ^Eindrücke machen kann, welches bey Ge¬
legenheit aufwachen, und ihnen sschäd j verführerisch werden können; so hat die
theol. l'aeoltÄt für nöthig gefunden zn sorgen, daß diese Schrift unterdrückt werde:
dazumal itzv die Exempel des Selbstmordes tVociuontsi' werden. Daher ich die
Löbl. Bücher Kommission im Namen jener hierdurch ersuche, den Verkauf dieser
Schrift zu verbieten, uud dadurch üblen Folgen vorbeugen zu helfen. Leipzig
am 23. Ja« 1775.

1). Joh. August Lrnosti, als d. Z.
Doc.'ums der theol. 1?a,ointM

alhier

2.

Illustris ot, NaAnilloo Domino Konsul,

In beygehendem l'io Usmorm trägt E. Hochw. Theol. Fakultät allhier, durch
ihren vsoannm, Herrn l). Ernesti, auf ein Verbot der Leiden des jungen
Werthers, nu. Die Sache hat ihre Richtigkeit, daß dieses Buch eine Apologie
des Selbstmords geuauut werden köuue, die in den Händen jnngcr Leute, von
uugcübteu Sinne», auch anderen dickblütigen Persoueu, um desto gefährlicher ist,
da der V. zu undeterminirt von dem Selbstmorde schreibt, und durch witzige uud
feine Wendungen seinen Leser ordentlich hinreißt. Ob es nun gleich mit dem Ver¬
bot, da das Buch bereits so sehr verbreitet ist, etwas zu spät zu seyn scheint; so
null ich doch, meines Ort, dem potito der Herreu Theologen gerne deferiren, uud
Eu. Wohlgeb. überlaßen, den dsbit des Buchs, etwa bey l0. Thlr. Strafe, allen
Buchdrukeru uud Buchhändlern, biß auf weitere Verordnung, poi- l^rwiitos, unter¬
sagen zu laße«.

Leipzig, deu 30. Jauuar 1775.
D. Carl Andreas Bel.

3.

ViAors Kvmmissionis wird denen sämmtlichen hier anwesenden Buchhändlern
und Bnchdrnckern der Vertrieb einer, unter dem Titul:

Die Leiden des jungen Werthers :c.
im Drnck erschienenen Schrift bey Zehen Thaler Strafe, hierdurch, bis auf weitere
Verordnung, ausdrücklich untersagt.
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8ixu, Leipzig, den 30. Januar: 177S.
Churfürstl: Sächß: Bücher Lomiuiss-u-ii

allhier
v. Ccirl Andreas Bcl
Der Rath zu Leipzig.

Das Patent Nr. 3 ist von 28 Buchhändlern, denen eS in den nächsten Tagen
„insinuirt" wurde, unterschrieben, zuletzt, an achtundzwanzigsterStelle, am 3. Fe¬
bruar von — Weygand, dem Verleger des Werther.

Aus diesen drei Dokumenten crgiebt sich, daß Appell den Vorgang, der in
Mercks Gedicht, abgesehen von der iir poetischer Lieenz verzehnfachten Straf-
snmme, ziemlich richtig erzählt ist, entstellt hat. Die Initiative zn dem Verbote
ergriff nicht die Bücherkvmmissivn,noch weniger der Rat, sondern die theologische
Fakultät. Johann Augnst Ernesti (gestorben 74jährig am 11. September 1781)
war seit 1767 ordentlicher Professor der Theologie an der Universität Leipzig
und bekleidete 1774 das Dekanat. Es ist derselbe, der in den dreißiger Jahren
als Rektor der Thvmnsschulc so brutal gegen den großen Thvmaskcmtor auf¬
getreten war. Bei der Niederschrift seines Antrags scheint er in einiger Er¬
regung gewesen zu sein; zweimal — an den durch Klammern bezeichneten
Stellen — hat er das Geschriebene wieder durchstrichen. Professor Bel, da¬
mals der von der Universität depntirte Bücherkommissar, gab dem Drängen
der theologischen Fakultät nach, uud dem Rate, der ja lediglich die Exe¬
kutive hatte, blieb, wie in hundert ähnlichen Fällen, nichts übrig als das
Verbot auszufertigen. Daß der vou seitcu des Rates deputirte Büchcrkom-
missar gegen den Antrag deS Universitätsdeputirten Einspruch erhoben hätte,
wird schwerlich jemals vorgekommen sein. Das einzige, was der Ratsdcpu-
tirte thun konnte, war das, daß er den Boten, welcher das Patent mit dem
Verbote bei den Buchhändlern in der Stadt umherzntragen hatte, anwies, dem
Verleger deS verbotenen Buches — seine Aufwartung zuletzt zu machen, was
übrigens die Regel gewesen zu sein scheint. Zurückgenommenwurden Bücher¬
verbote natürlich nie, schon damit es nicht den Anschein habe, als ob die hohe
Kommission irren könne. Auch das Verbot des Werther wnrde nicht wieder
cmfgchvben. Wie streng es aber gchandhabt wurde, beweist, daß Wehgcmd selbst
im Jahre 1773 noch drei neue Auflagen des Romans druckte. Und wieviele
Exemplare von den acht verschiedenen Nachdruckansgaben, die im Laufe des
Jahres 1775 erschienen, mögen überdies in Leipzig eingeschmnggclt worden
sein!

Endlich das Attentat ans den Nathan. Bis vor kurzem auf einem losen
Bogen befindlich, der nnter einem Hansen von Blcitterzeng der Gefahr der Ver¬
achtung ausgesetzt war, ist es jetzt — sicherlich im Sinne seines Urhebers —
w denselben Aktcnbcmd eingeheftet, in welchem sich auch die ans den Werther
Anglichen Dokumente befinden, und lautet:
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Durchlauchtigster ;c.
Ew. Churfürst!, Durchl, Verhalten wir nicht, daß iu angeschlossenem drama¬

tischen Gedicht, Gotthold Ephraim Lessiugs, betitult: Nathan der Weise, wir unter¬
schiedene, der christlichen Religion sehr anstößige Stellen angetroffen haben, welche,
ob sie gleich jüdischen und türkischen Personen in den Mund gclegct sind, in den
Gemüthern vieler, dergleichen Schrifften lesender, sonderlich juuger Leute, gar schäd¬
liche Eindrücke machen möchten. Vornemlich scheinen nns die Mg. 56. 33. 99.
117. 120. lin, nlt„ usq.. Mg', 126, 182, st 185. angebrachten Vergleich-und Be¬
urtheilungen sin der Absicht, um bey dem Leser und Zuschauer eine Gleichgültig¬
keit gegen alle, sowohl christliche als unchristliche Religionen zu bcwürken, hin¬
geschrieben, mithin^ von der Beschaffenheit zn seyn, daß diesem Inivrosso der Umlauf
wohl nicht zu gestatten seyn dürffte. Nur das demselben, besage des Tituls, er¬
theilte gnädigste?i'ivilvg'win hat uns mit der OonlisWi-tion noch anzustehen uud zu¬
förderst Höchst Deroselben huldreichste üosolutivn dieserhalb treugehorsamst zu er¬
warten bewogen. Die wir in tiefster Devotion beharren

Sign. Leipzig, den 27, Mvbr. 1779.
Ew, Churfürst!, Durchl.

unterthänigst
gehorsamste

v. C. A. B.
D, RzL.

Das Schreiben ist kvnzipirt von dem damaligen Oberstadtschreiber Leipzigs
Simon Friedrich Olbrccht; die eingeklammerte Stelle ist am Rande hinzugesetzt,
und zwar, wie die mehrfach in den Akten jener Jahre wiederkehrende Hand¬
schrift zeigt, von dem damaligen Professor der Eloquenz, August Wilhelm
Ernesti, der 1782 Bels Nachfolger bei der Bücherkommissivn wnrde, aber
schon in den letzten Jahren vorher ihn gelegentlich vertrat. Da ihm also das
Schreiben vor der Mundirung vorgelegt wnrde, so ist es höchst wahrschein¬
lich, daß auch in diesem Falle der erste Schritt von der theologischen Faknltät
ausging, die sich ebenso wie bei dem Verbote des Werther an den Universitcits-
deputirten der Büchcrkommission wandte. Von den sieben als besonders an¬
stößig hervorgehobenen Stellen wird der Leser in der fünften, die über sechs
Seiten einnimmt, mit Recht die Erzählung von den drei Ringen vermuten.
Die übrigen Stellen sind folgende; ich setze sie her, weil die Originalausgabc
des Nathan wohl den wenigsten zur Hand sein wird:

S, 56. 11,1 Sittah: Du kennst die Christen nicht zc,
S. 83. 11,5 Nathan: Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch?
S, 99. 111,1 Rcchcu Wem eignet Gott? was ist das für ein Gott zc,
S. 117, 111,5 Satadiu: Von diesen drei Religionen kann doch eine nnr zc,
S, 182. IV,7 Klosterbruder: Das ist die Sünde, die aller Sünden größte Sund'

uns gilt.
S. 135. IV,7 Klosterbruder: Und ist den» nicht das ganze Christenthum nnfs

Judenthum gebant?
Daß das Schreiben nicht etwa im Konzept liegen geblieben, sondern wirklich
an das Oberkonsistvrium nach Dresden abgeschickt worden ist, unterliegt keinem
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Zweifel. Am Rande steht die übliche Bemerkung: Abgegangen den 1. voedr. 1779.
Leider fehlt die Antwort des Konsistoriums. Daß eine solche eingegangen ist,
ist sicher; daß es eine ausweichendewar, möchte ich nicht sowohl daraus schließen,
daß sie sich nicht bei den Akten befindet — denn auch in vielen andern Fällen
sind solche Korrespondenzen nicht zusammengeheftet worden, sondern in losen
Bogen liegen geblieben, so daß leicht etwas davon verloren gehen konnte —,
wohl aber daraus, daß über ein thatsächlich erfolgtes Verbot des Nathan nie
etwas bekannt geworden ist, was gewiß ebenso wie beim Werther der Fall sein
würde, wenn das Verbot wirklich erfolgt wäre. Die Regierung konnte im vor¬
liegenden Falle gar nicht auf den Antrag der Bücherkvmmissioneingehen, denn
sie hätte sich damit nur eine Blöße gegeben. Der Nathan war von der
Voßischeu Buchhandlung in Berlin im Mai 1779 zur Einzcichuung in das seit
1773 geführte sogenannte Bücherprvtvkvll angemeldet nnd daraufhin mit dem
Kurfürstlich SächsischenPrivileg versehen worden, und ohne Zweifel waren zur
Michaelismesse 1779 die gesetzlichenzwanzig Pflichtexemplare an das Konsistorium
nach Dresdcu abgegangen. Freilich kam es nicht selten vor, daß die Regierung,
weil ihr ein angemeldetes Buch verdächtig erschien, genaue Erkundigungen einzog,
ob und von wem es censirt worden sei, ehe sie das Privileg erteilte. Im vor¬
liegenden Falle hatte sie dies versäumt, und so war nachträglich nichts mehr in
der Sache zu thun.

Für Bücherliebhaber will ich bei dieser Gelegenheit noch bemerken, daß
von den beiden Nathanansgaben, die im Jahre 1779 erschienen sind — die eine
ohne Angabe des Druckortes, die andre mit Angabe des Verlegers nnd dem
Privilegvermerk —, wie aus dem eben erzählten hervorgeht, die letztere
natürlich die Originalausgabe ist. Goedete führt sie iu seinem „Grundriß"
(II, 618), dem Orakel aller Autiquariatsbuchhäudler, in umgekehrterReihenfolge
auf, und erst vor kurzem uoch habe ich in einem Berliner antiquarischen Katalog
den Nachdruck als das Original angepriesen gesehen.
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ch werde zum Juden gehen, ist die allgemein gebräuchliche Redensart,
um die Absicht auszudrücken,ein Gelddarlehen aufzunehmen, und:
„Er ist in den Händen der Juden," sagen die Leute, wenn jemand
mit wucherischen Schuldverpflichtungen zu kämpfe» hat. Des Volkes
Stimme aber ist Gottes Stimme, uud jene Redewendungen in der

Allgemeinheit ihrer Anwendung sind nur geeignet, die zweifellose Thatsache von
neuem zu bekräftige», daß die Mehrzahl jeuer duukelu Ehrenmänner, welche man
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